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Reform des EEG bringt neuen Passus für alle 
Schienenbahnen hinsichtlich der zu zahlenden EEG-Umlage 

 
 
 
 
 

Reform des Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) EEG-Umlage 2014 und 20153

 
 

 Am 01.08.2014 ist reformiertes EEG in Kraft getreten 
 

 Hinsichtlich der EEG-Umlage gibt es eine neue Regelung für alle 
Schienenbahnen: 

 

 
EEG 01.08.2014, § 65 Schienenbahnen1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die nach  §60 Absatz 1 ermittelte EEG-Umlage 2015 (nicht 

privilegierten Letztverbraucherabsatz) beträgt 6,170  ct/kWh2 

 
 20% von 6,170  ct/kWh = 1,234  ct/kWh (gültig ab 01.01.2015) 
 

    

     

 
 
in ct/kWh 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 
 
 
 
 
 

 +84,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

  

1 Zu finden unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf 
2 Zu finden unter: http://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm 
3 Kostenfaktor nicht durch  IMS beeinflussbar, da staatlich reguliert (auch  für andere EVU existent) 

Entspricht einer Steigerung der 
reinen Energiekosten um 11% 

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/eeg_2014/gesamt.pdf
http://www.netztransparenz.de/de/EEG-Umlage.htm

